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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1956

Norm

StVO §27 Abs1

Rechtssatz

Den Lenkern von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen der Straßenp7ege obliegen bei der Benützung der nicht den

allgemeinen Vorschriften entsprechenden Fahrbahnseite keine über den Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

hinausgehenden besonderen Sicherungsvorkehrungen. Sie dürfen - insbesondere bei Schneefällen und dadurch

bedingter Notwendigkeit von Räumarbeiten - damit rechnen, daß entgegenkommende Fahrzeuge darauf Bedacht

nehmen und ihrerseits Vorsicht walten lassen.
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